
vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung die erste 
„Nationale Sicherheitsstrategie“ für Deutschland vorge-
stellt. Ihr zugrunde liegt ein umfassenderes Verständnis 
von Sicherheit und Stabilität, das über den Schutz vor 
äußerer Gewalt hinausgeht. Denn die Bedrohungen 
heutzutage sind vielschichtiger. Die neue integrierte 
Sicherheit umfasst deshalb alle sicherheitsrelevanten 
Fragen jeglicher Lebensbereiche, die von Bedrohungen 
und Störungen betroffen sind. 

Darin enthalten ist auch das von der Regierung angestrebte Dachgesetz  
zur Kritischen Infrastruktur (kurz: KRITIS). Das geplante Regelwerk soll 
die Resilienz kritischer Infrastrukturen stärken und die Zusammenarbeit  
zwischen Bundes- und Landesebene sowie mit der Wirtschaft verbessern. 
Die bisher vorliegenden Eckpunkte für das KRITIS-Dachgesetz berücksich-
tigen unsere Branche jedoch nicht explizit. Aus Sicht der Sicherheitswirt-
schaft ist es unabdingbar, dass auch die Systemrelevanz der Dienstleister im 
KRITIS-Gesetz festgehalten wird.

Ein zentrales KRITIS-Feld ist die zivile Luftfahrt und Luftlogistik. In diesen 
und weiteren Bereichen, in denen der Staat als Auftraggeber fungiert, sind 
die Rahmenbedingungen für Vergabeverfahren einer der entscheidenden  
Faktoren für die Ausgestaltung der Sicherheitsarchitektur. Nun will die  
Bundesregierung staatliche Vergabeverfahren modernisieren. Securitas  
begrüßt die Transformation des Vergabeverfahrens. 

Auch die faire Entlohnung von Angestellten in der Sicherheitsbranche ist 
für Securitas ein wichtiges Anliegen. Kürzlich konnte etwa im Bereich der  
Luftsicherheit nach intensiven Verhandlungen eine Tarifeinigung zwischen 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite erzielt werden.

In der Sicherheitsbranche liegt der Mindestlohn bereits bei 13 Euro pro 
Stunde. Insgesamt ist das Lohnniveau in unserem Tätigkeitsfeld bei gleicher  
Qualifikation häufig höher als in anderen Branchen. Wir erleben zunehmend, 
dass politische Interventionen beim Mindestlohn die Tarifrunden für beide 
Seiten erschweren. Daher appellieren wir an den Gesetzgeber, die Tarifauto-
nomie weiter zu stärken.

In den vergangenen Monaten haben wir im Rahmen unseres ersten 
Parlamentarischen Frühstücks, in vielen Einzelgesprächen und bei der  
BDSW-Mitgliederversammlung den Dialog mit Ihnen gesucht. Daran wollen 
wir im zweiten Halbjahr anknüpfen.

Wir hoffen, mit unserem Politikbrief zu einer fundierten Diskussion beitragen 
zu können und freuen uns auf den zeitnahen persönlichen Austausch mit 
Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen 

Sicherheit 
im Dialog 
Juli 2023
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Vergabetransformationspaket

Reform des Vergaberechts  
eröffnet viele Chancen
Die Bundesregierung packt die geplante Vergaberechtsreform mit einer öffentlichen Konsultation an, die am 29. De-
zember 2022 begonnen hat. Organisationen, Unternehmen und Verbände sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sind eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge zu 21 Fragen aus fünf Aktionsfeldern einzureichen. 

Mit der Reform verfolgt die Bundesre-
gierung das Ziel, öffentliche Vergabe-
verfahren einfacher, professioneller, 
digitaler und schneller zu gestalten. 
Das wurde bereits im Koalitionsver-
trag festgehalten. Zudem sollen die 
öffentliche Beschaffung und Verga-
be wirtschaftlicher, sozialer, ökologi-
scher und innovativer werden. 

Die deutsche Securitas-Gruppe be-
grüßt die Möglichkeit zur Stellung-
nahme beim geplanten Transforma-
tionsvorhaben im Vergaberecht und 
nimmt diese gerne wahr.

Die öffentliche Hand ist ein wich-
tiger Partner für Securitas. Unsere 
Gesellschaften nehmen regelmäßig 
an Ausschreibungen teil, um unse-

re Partnerschaft weiter auszubauen 
und die öffentliche Hand bei ihren 
Aufgaben zu unterstützen.

Trotz zahlreicher Reformen bedeuten 
Ausschreibungen immer noch einen 
hohen Aufwand für alle Beteiligten. 
Dies führt erfahrungsgemäß dazu, 
dass beide Seiten nicht so wirtschaft-
lich und qualitativ hochwertig arbei-
ten können, wie es möglich wäre.

Daher begrüßen wir die Bemühungen 
um ein effizienteres Vergabeverfah-
ren, und dabei vor allem den Aspekt, 
mit einer sozialeren, ökologischen 
Vergabe eine nachhaltigere Wirt-
schaft zu fördern. Dies ist unseres Er-
achtens ein wichtiger Schritt zu einer 
modernen und nachhaltigen Beschaf-

fung im öffentlichen Auftragswesen.

Zudem sehen wir in allen fünf Akti-
onsfeldern hohes Potenzial für mehr 
Fortschritt im Vergabewesen. Insbe-
sondere mehr Digitalisierung sowie 
ein einfacheres und schnelleres Ver-
gabeverfahren begrüßen wir. 

Ein weiterer wesentlicher Baustein 
der Reform muss aus Sicht von Secu-
ritas sein, von reinen Preisvergaben 
abzurücken und Vergabeentschei-
dungen eher auf Basis von Qualitäts-
kriterien zu treffen. Dafür sollte Qua-
lität mit mindestens 70 % gewichtet 
werden. Nur so kann eine qualitative 
und zuverlässige Leistung der Privat-
wirtschaft an die öffentliche Hand 
gesichert werden.
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Aus unserer Sicht ist eine Berücksichtigung von Kli-
ma- und Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen der Zu-
schlagskriterien am sinnvollsten, um sicherzustellen, dass 
die angestrebten Effekte auch greifen. Die Aufnahme von 
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen allein in den Leis-
tungsbeschreibungen und/oder Ausführungsbedingun-
gen reicht hingegen nicht, da hiermit keine hinreichenden 
Anreize bestehen die Vorgaben umzusetzen. Bei einer 

Berücksichtigung als Eignungskriterium bestünde die 
Gefahr, den potenziellen Adressatenkreis unnötig zu be-
schränken.

Bei einer Berücksichtigung in den Zuschlagskriterien hin-
gegen werden die Unternehmen belohnt, die sich an die 
europäischen Nachhaltigkeitsregeln halten. Gleichzeitig 
wird echter Wettbewerb zugelassen und der Adressaten-
kreis bleibt groß. Wir halten das für wichtig, weil ernstge-
meinte Bemühungen um eine klimaneutrale Ausrichtung 
seitens der Unternehmen mit hohen Kosten verbunden 
sind, die wiederum den Angebotspreis erhöhen. 

Dieser Weg setzt jedoch die Bereitschaft der öffentlichen 
Hand voraus, von der reinen Preisvergabe abzurücken, mit 
der sich eine nachhaltige, qualitative und wirtschaftliche 
Beschaffung heutzutage nicht mehr vereinbaren lässt. Zu-
dem plädieren wir dafür, die Nachhaltigkeitsversprechen 
der Unternehmen mit einem Mandat während der gesam-
ten gemeinsamen Zusammenarbeit zu überprüfen.

1) Umwelt- und klimafreundliche Beschaffung stärken
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Im öffentlichen Beschaffungswesen bietet derzeit allein 
Paragraf 59 der Vergabeverordnung die Möglichkeit der 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten durch die 
Berechnung von Lebenszykluskosten. Demnach kann der 
öffentliche Auftraggeber vorgeben, dass das Zuschlags-
kriterium „Kosten“ auf Grundlage der Lebenszykluskosten 
der angebotenen Leistungen für einen definierten Zeit-
raum berechnet wird. Allerdings dürfte sich dieses Vor-
gehen in der Praxis insbesondere für Dienstleister als un-
tauglich erweisen, weil es zu kompliziert ist, kaum greifbar 
und kostenintensive Beratung erfordert. Zudem kann die 
öffentliche Verwaltung wenig mit den Zahlen anfangen.

In der Privatwirtschaft hingegen hat sich längst das Ar-
beiten mit anerkannten Programmen wie UN Global Com-
pact, die Science Based Target Initiative, das Carbon 
Disclosure Project oder Ecovadis Zertifikate etabliert. Ein 

Vorteil ist, dass sich der Aufwand bei der Nachweisfüh-
rung zur Einhaltung nachhaltiger Standards hierbei erheb-
lich reduziert, da die Organisationen beziehungsweise die 
Programme dies bereits im Rahmen der Zertifizierung 
erledigt haben und der Verwaltung Nachweise digital zur 
Verfügung gestellt werden können.

Praktische Anleitungen, Begründungspflichten, Selbst-
verpflichtungen, Quoten, Ge- und Verbote oder Mindest-
standards für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber 
können als Hilfestellungen für ein besseres Verständnis 
bei den Interessierten sorgen und ihre Motivation für eine 
Bewerbung erhöhen. Dass sie spürbar zu einer nachhalti-
gen öffentlichen Beschaffung beitragen, sehen wir jedoch 
nicht. Aus unserer Sicht kann dieser Wandel nur mithilfe 
von Eignungs- oder Zuschlagskriterien erfolgreich betrie-
ben werden.

Umwelt- und Klimaschutz ist eine globale Aufgabe über 
alle Branchen und Leistungen hinweg. Auch auf den ersten 
Blick klimaferne Märkte wie personelle Dienstleistungen 
wirken langfristig auf das Klima, wenn die gesamte Wert-
schöpfungskette bis zur Leistungserbringung betrachtet 
wird. Sicherlich gibt es branchenabhängige Unterschiede, 
die eine besondere Gewichtung erfordern. Daher geht es 
nicht um die Frage, ob Nachhaltigkeitsziele in das Verga-
beverfahren aufgenommen werden, sondern darum, wel-
che Maßstäbe an diese produkt- oder leistungsbezogen 
gesetzt werden.
 

Neben der Stärkung einer nachhaltigen Wirtschaft geht 
es bei der Reform des Vergaberechts auch um den Er-
halt sozialer Verantwortung. Diese sollte aus unserer Sicht 
über die Entlohnung nach Tarif hinausgehen und zusätzli-
che Leistungen beinhalten wie übertarifliche Zulagen, Be-
triebsrente oder andere soziale Leistungen. Um die Fluk-
tuation bei Mitarbeitenden zu verringern, können auch 
Maßnahmen für mehr Sicherheit und Gesundheit durch-
geführt werden. All diese Bemühungen tragen zu einer 
nachhaltigen Leistung und Beschaffung bei. Die Siche-
rung sozialer Gerechtigkeit sehen wir deshalb als ein wich-
tiges Kriterium für nachhaltiges Wirtschaftswachstum an. 

2) Verbindliche Kriterien für mehr Nachhaltigkeit schaffen

3) Auf die sozial-nachhaltige Beschaffung kommt es an

Vergabetransformationspaket: Reform des Vergaberechts eröffnet viele Chancen
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Digitale Bekanntmachungs-Services, elektronische Stan-
dardformulare, der Datenservice öffentlicher Einkauf – die 
digitale Transformation im Beschaffungswesen geht vor-
an. Zahlreiche Vergabeplattformen sind bekannt und wer-

Wir sehen ein hohes Potenzial, das Vergaberecht zu 
vereinfachen und zu beschleunigen. Es wäre vor allem 
wünschenswert, wenn Begleitdokumente wie Eigener-
klärungen, besondere Vertragsbedingungen (BVB) und 
zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) vereinheitlicht 
würden und auf sich wiederholende Erklärungen und Re-
gelungen verzichtet werden könnte.

Des Weiteren sehen wir Chancen zur Optimierung in der 
Vorgabe von Ausschreibungszeiträumen. Unserer Erfah-
rung nach werden Abgabefristen noch allzu oft unsach-
gemäß gewählt. Das Problem dabei ist, dass beispielswei-
se der Ausschreibungsgegenstand in der gesetzten Zeit 
nicht beschaffbar oder nur durch den Bestandsvertrags-
partner lieferbar ist.

den auch verwendet. Darüber hinaus sehen wir aber noch 
Möglichkeiten, um die Prozesse effizienter zu gestalten. 

Wünschenswert wäre beispielsweise, die Vielfalt der 
Systeme zu verringern oder - besser noch - ein einheit-
liches, nutzerfreundliches Zugangsportal zu schaffen. 
Bewerberinnen und Bewerber müssen derzeit bei öf-
fentlichen Ausschreibungen regional und behörden-
abhängig unterschiedliche Nutzerprofile anlegen. Da-
bei sind die Signaturvorgaben weiterhin kompliziert. 
 
Zudem bewerten wir das Vorgehen der öffentlichen Ver-
waltung als ineffizient, wenn sie auf die Übermittlung von 
bereits hochgeladenen Unterlagen in Papierform besteht. 
Dies bedeutet einen erheblichen Aufwand und wider-
spricht dem Ziel der Ressourcenschonung.

Dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber an öf-
fentlichen Vergabeverfahren rückläufig ist, liegt unserer 
Ansicht nach jedoch vor allem an der Tatsache der aus-
schließlichen Preisvergabe, die eine wirtschaftliche und 
qualitative Erbringung unmöglich macht. 

Auch Nebenangebote werden oftmals nicht zugelassen, 
sodass neuere Entwicklungen und Potenziale der öffent-
lichen Hand ungenutzt bleiben. All dies setzt eine Profes-
sionalisierung der Verwaltung in der Handhabung und Be-
wertung von Vergabethemen voraus.

Folglich wäre es zu begrüßen, wenn die vielen unter-
schiedlichen Regelungen unter dem Dach eines einheit-
lichen Gesetzes zusammenfinden.

4) Digitalisierung des Beschaffungswesens ausbauen

5) Vergabeverfahren vereinfachen und beschleunigen



FAKTEN IM ÜBERBLICK

Seit Januar 2021 ist die Bezah-
lung von Luftsicherheitsassisten-
ten bundeseinheitlich zwischen 
den Tarifparteien geregelt. 
Demnach stieg der bundes-
einheitliche Tariflohn 2023 auf 
20,60 Euro pro Stunde. Dies be-
deutet ein Anstieg um bis zu 138 
Prozent gegenüber 2011 (letzte 
Tariferhöhung). Der monatliche 
Lohn einer Luftsicherheitsas-
sistentin oder eines Luftsicher-
heitsassistenten lag seit 1. April 
dieses Jahres bei einem Voll-
zeitvertrag von 160 Stunden pro 
Monat (40-Stunden-Woche) bei 
rund 3.300 Euro brutto. Über den 
Grundlohn hinaus erhalten die 
Luftsicherheitsassistenten tarifli-
che Zuschläge für Spät-, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit, die 
steuerfrei sind.

Luftsicherheit 

Herausforderungen müssen 
tiefgreifender angegangen 
werden
Die Verhandlungen über den Tarifvertrag für Beschäftigte der Luftsi-
cherheit konnten am 16. Mai 2023, mit einem für alle Seiten tragfähigen 
Ergebnis abgeschlossen werden. In den letzten noch strittigen Punkten 
bezüglich der Zeitzuschläge und Führungskräftezulagen konnten der Bun-
desverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) auf Arbeitgeberseite 
sowie Verdi und der DBB Beamtenbund und Tarifunion auf Arbeitnehmer-
seite eine Einigung erzielen.

Nach mehrstufigen Verhandlungen seit Beginn dieses Jahres – die von um-
fangreichen Warnstreiks begleitet wurden – steht ein neuer Tarifabschluss 
für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten fest. Dieser gilt nicht nur für 
die Mitarbeitenden der Luftsicherheit, sondern auch für alle Kräfte der Flug-
gast-, Personal- und Warenkontrollen sowie weiterer Serviceleistungen.

In vielen Verhandlungspunkten kamen der BDLS und die mitbestimmenden 
Gewerkschaften bereits am 28. April 2023 überein, bevor am 9. Mai nachver-
handelt und ein Kompromiss gefunden wurde. 

Der Abschluss im Einzelnen:

• Nachtzuschlag wird an Sonn- und Feiertagen parallel und zusätzlich 
zum Sonn- und Feiertagszuschlag gewährt 

• Pfingst- und Ostersonntag werden wie Feiertage behandelt 

• Erhöhung des Feiertagszuschlags von 100 Prozent auf 125 Prozent 

• Erhöhung des Sonntagszuschlags von 40 Prozent auf 50 Prozent 

• Erhöhung des Nachtzuschlags von 15 Prozent auf 20 Prozent 

• Einführung von Führungskräftezulagen in Höhe von 1,75 - 3,50 €/Std. 
Besitzstandesregelung für bestehende Vereinbarungen

• Ab 1. Januar 2024: Erweiterung des Zeitfensters für die Nachtarbeit 

• Ab 1. Januar 2025: Erhöhung des Nachtzuschlags auf 25 Prozent

„Wir sind stolz auf die Vielfalt an Tätigkeiten in der Luftsicherheit 
und auf unsere über 5.000 Beschäftigten, die für den 

sicheren und reibungslosen Ablauf am Flughafen sorgen. 
Bei uns wird Arbeitszufriedenheit großgeschrieben,  

dazu zählt auch eine angemessene Vergütung.“  
Tobias Soppart, Geschäftsführer / Segment Manager Securitas Aviation Deutschland



Luftsicherheit: Neuer Tarifvertrag für Beschäftigte der Luftsicherheit

Die Tarifparteien haben hart verhandelt. Einerseits trägt 
die Arbeitgeberseite mit dem neuen Tarifvertrag der an-
haltend hohen Inflation Rechnung, die es vor allem Be-
schäftigten der unteren Lohngruppen erschwert, ihre 
laufenden Kosten zu begleichen. Zudem soll die Arbeit 
an Flughäfen auch in Zukunft für viele Menschen attraktiv 
bleiben. Dazu zählt auch eine angemessene Bezahlung, 

Die Entlohnung des Sicherheitspersonals an den Flug-
häfen wird über die Luftsicherheitsgebühren finanziert. 
Diese legen Flughäfen beziehungsweise Airlines auf die 
Passagiere um. Die Folge von weiteren Steigerungen des 
Lohnniveaus werden insofern steigende Ticketpreise sein. 
Derzeit plant der Bund eine Anpassung der Luftsicher-
heitsgebührenverordnung. Diese soll es Flughäfen ermög-
lichen, eine Gebühr von bis zu 28,50 Euro pro Fluggast in 
Rechnung zu stellen statt bisher maximal 10,00 Euro.

Um derart hohe Kostensteigerungen und zugleich Abstri-
che bei der Sicherheit an den Flughäfen zu vermeiden, 
ist der gemeinsame Einsatz von Bund und Ländern so-
wie Flughafenbetreibern, Bundespolizei und Sicherheits-
dienstleistern gefragt. Es braucht jetzt eine zielgerichtete 
Debatte zur Steigerung der Effizienz und bundesweiten 
Angleichung der Rahmenbedingungen im Luftsicher-
heitsbereich.

um Luftsicherheitsfachkräfte zu halten und neue Kräfte 
gewinnen zu können.

Anderseits wird seit 1. Januar 2023 mit 21,00 Euro bereits 
ein deutlich höherer Stundenlohn bezahlt als in anderen 
Branchen üblich. Richtig ist auch, dass in der Luftsicher-
heit vielfach Quereinsteiger:innen beschäftigt sind, die für 
ihre Tätigkeit lediglich eine mehrwöchige Weiterbildung 
absolvieren müssen. Unabhängige Wirtschaftsexper-
ten haben im Laufe der Verhandlungen vor exorbitanten 
Forderungen der Gewerkschaften gewarnt. Die Verhält-
nismäßigkeit müsse gewahrt bleiben, sonst sei am Ende 
niemandem geholfen, lautete der Tenor.

Zwischen „angemessen“ und „übertrieben hoch“ wur-
de nun ein für alle annehmbarer Kompromiss gefunden. 
Doch schon zum Ende des Jahres stehen erneut Verhand-
lungen zum neuen Entgelttarifvertrag an.
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Tarifabschluss stellt Branche vor Herausforderungen

Herausforderungen im Luftsicherheitsbereich müssen  
tiefgreifender angegangen werden

„Die Frage der Entlohnung ist nur ein Baustein bei der Bewältigung der Herausforderungen  
im Luftsicherheitsbereich. Wir müssen Qualifikation, Servicequalität und Innovation  

stärker in den Vordergrund der Debatte rücken. Hier ist auch der Gesetzgeber gefragt.“
Jens Müller, Geschäftsführer und Chief Public Affairs von Securitas Deutschland

Mehr Informationen zu den Kompetenzen von Securitas im Luftsicherheitsbereich finden Sie auf: securitas.de/aviation

Handlungsfelder aus Sicht von Securitas sind:

• Faire Ausschreibungsbedingungen im Luftsicher-
heitsbereich, die den Einsatz von qualifiziertem 
Personal ermöglichen

• Bündelung der Verantwortung im Luftsicher- 
heitsbereich bei einer aufsichtführenden  
Bundesbehörde

• Bundesweite Kompetenzübertragung von der  
Bundespolizei auf die Flughafenbetreiber nach  
dem Frankfurter Modell

• Technologieoffenheit auf Behörden- und Flug- 
hafenseite, um mittels moderner Kontrolltechnik 
den Personalbedarf an den Kontrollstellen zu  
verringern



Zum Schutz von KRITIS schließt das auch die systemre-
levanten Unternehmen ein, da sie von „entscheidender 
Bedeutung für die Sicherheit unseres Lebens und unserer 
Freiheit“ sind, heißt es in der Nationalen Sicherheitsstra-
tegie, die im Juni dieses Jahres von der Bundesregierung 
vorgestellt worden ist.

Allerdings ist bisher versäumt worden, die Sicherheits-
wirtschaft im KRITIS-Dachgesetz als systemrelevant an-
zuerkennen. Securitas sieht darin ein Versäumnis, das es 
nachzuholen gilt.

Denn nur durch die Relevanzanerkennung können ent-
scheidende Aspekte wie etwa die Versorgung im Krisen-
fall sichergestellt werden. Wie wichtig dies ist, haben wir 
zuletzt in Pandemie-Zeiten erfahren. Während der Coro-
na-Pandemie sind Angehörige systemrelevanter Berufe 
früher mit Impfstoff versorgt worden, damit sie den Be-
trieb in Einrichtungen kritischer Infrastruktur aufrechter-
halten konnten.

Durch die Anerkennung der Sicherheitswirtschaft als 
systemrelevant kann unter Berücksichtigung von Bedro-
hungsszenarien zudem etwa die Mobilität und Versor-
gung mit Kraftstoff erhalten bleiben sowie Zutrittsberech-
tigungen gewährleistet werden. Diese Faktoren sind für 

Securitas von entscheidender Bedeutung, um im Ernstfall 
handlungsfähig zu bleiben. 

Hinzu kommt, dass das Wissen, die Kompetenz und die 
Technologien für die Gewährleistung der Sicherheit kri-
tischer Infrastrukturen vor allem bei den spezialisierten 
Sicherheitsdienstleistern liegen. KRITIS-Betreiber verlas-
sen sich auf ihre Dienstleister und auch staatliche Sicher-
heitsbehörden sind auf die Zusammenarbeit mit ihnen 
angewiesen, um das im KRITIS-Dachgesetz angestrebte 
Schutzniveau gewährleisten zu können.

Die Tonalität des Gesetzesentwurfs ist überzeugend und 
zielt darauf ab, die Sicherheit und Versorgung der Bevöl-
kerung in Krisensituationen zu gewährleisten. Securitas 
möchte mit den am Gesetzesentwurf Beteiligten nun 
noch intensiver in Dialog treten, um den Aspekt der Sys-
temrelevanz zu konkretisieren.

KRITIS-Dachgesetz

Systemrelevanz der Sicherheits- 
wirtschaft anerkennen
Im Dezember des letzten Jahres hat das Bundesinnenministerium die Eckpunkte für das so genannte KRITIS-Dach-
gesetz vorgestellt. Dieses Gesetz soll den übergeordneten Rahmen schaffen, um die Sicherheit von kritischen Infra-
strukturen (KRITIS) wie beispielsweise Krankenhäusern, Banken, Transport, Luftlogistik und Luftraum zu gewährleisten. 
Die Resilienz kritischer Infrastrukturen soll gestärkt und die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren auf 
staatlicher Seite sowie mit der Wirtschaft verbessert und klarer strukturiert werden.
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